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Verbandsmitteilungen Scheinwerferkontrolle

Ab 1. Oktober 1957 wird in der ganzen Schweiz eine allgemeine Scheinwerferkontrolle
für Motorfahrzeuge durchgeführt.

Mit dem genannten Tag beginnt eine erste, freiwillige Phase, die bis zum
15. November 1957 dauert. Es ist allen Fahrzeughaltern Gelegenheit geboten, während dieser

Zeit ihre Scheinwerfer kostenlos bei den eigens hiezu bezeichneten Stellen prüfen zu
lassen. Am 15. November 1957 beginnt die obligatorische Phase. Fahrzeuge,
die nach diesem Datum von der Polizei ohne Kontrollmarke bemerkt werden und deren
Scheinwerfer den Vorschriften nicht entsprechen, müssen innert 10 Tagen der Polizei zur
Nachprüfung vorgeführt werden.

Wir empfehlen unsern Mitgliedern, die Traktoren ebenfalls
der Scheinwerferkontrolle zu unterstellen. Qas Zentralsekretariat.

Sektionsmitteilungen

Sektion Zürich

Scheinwerferkontrolle

Die kantonale Polizeidirektion Zürich teilt
mit:

Zahlreiche nächtliche Verkehrsunfälle sind

auf Blendung infolge falsch eingestellter
Scheinwerfer oder auf andere schwere Mängel
der Fahrzeugbeleuchtung zurückzuführen. Die

Behörden aller Kantone, ausgenommen
diejenigen des Kantons Tessin, haben sich daher
mit den Verkehrsverbänden zusammengeschlossen,

um im Herbst 1957 eine
allgemeine Scheinwerferkontrolle für Motorfahrzeuge

— Fahrräder mit Hilfsmotor
ausgenommen —- durchzuführen. Die Kontrolle
wird nach einheitlichen Richtlinien und
übereinstimmendem Zeitplan durchgeführt. Ihr

Schwergewicht liegt in einer ersten freiwilligen
und unentgeltlichen Phase, welcher sich später

ein Obligatorium anschliesst.

Die freiwillige Phase gibt ab I.Oktober
1957 allen Fahrzeughaltern Gelegenheit, ihre
Scheinwerfer kostenlos bei den Prüfstationen
der Automobilverbände, bei den hiezu
ermächtigten privaten Garagen, bei der
Kantonspolizei, der Stadtpolizei Zürich und Win-
terthur oder beim Strassenverkehrsamt prüfen
zu lassen. Die einzelnen Prüfstellen und der

genaue Zeitpunkt der Vornahme der freiwilligen

Scheinwerferkontrollen werden in der

Tagespresse und in den Organen der Verkehrsverbände

publiziert. Alle in Ordnung befundenen

Fahrzeuge erhalten als Ausweis eine
rotschwarze Kontrollmarke, die an der
Windschutzscheibe (bei Motorrädern am Kotflügel,
Tank oder Rahmen) angebracht wird. Gleichzeitig

setzt in allen Kantonen die Verkehrspolizei

auf der Strasse mit entsprechenden
Kontrollen ein, wobei die noch nicht mit
Kontrollmarke versehenen Fahrzeuge angehalten
und an Ort und Stelle ebenfalls unentgeltlich
geprüft werden; sind die Scheinwerfer in

Ordnung, wird die Kontrollmarke durch die
Verkehrspolizei abgegeben. Wer in dieser
freiwilligen Phase die Kontrollmarke erwirbt,
wird, offensichtliche neue Mängel vorbehalten,

nicht mehr behelligt.

Der Vorstand der Vereinigung zürcherischer
Traktorenbesitzer fordert seine Mitglieder auf,
Traktoren und Automobile lückenlos zur
Scheinwerferkontrolle zu stellen.

*

Mitteilung des Strassenverkehrsamtes des

Kantons Zürich

Die Fahrzeug- und Führerausweise für
Motorfahrzeuge müssen alljährlich in den

Monaten Dezember und Januar erneuert werden.

Alle Fahrzeughalter erhalten von uns
im Laufe des Monats November ein Steuer-

formulor, auf dem der Betrag für die
Verkehrsgebühr und der Zahlungstermin vermerkt
sind. Wir möchten jedoch nicht unterlassen,
Sie auf die Möglichkeit aufmerksam zu
machen, dass Sie die Erneuerung der Fahrzeug-

55


	Verbandsmitteilungen

